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Spritzdüsen zur AHL-Ausbringung Hinweise zur Düngeverordnung (Stand 20.10.2014 vor der Novellierung)

 1.  Vor der Ausbringung von wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff und Phosphor ist der Düngebedarf der Kultur festzustellen.

 2.  Der Gehalt an verfügbaren Nährstoffmengen im Boden ist zu ermitteln: 
Für Stickstoff: Jährlich über Untersuchung von repräsentativen Bodenproben oder Übernahme von Richtwerten der amtlichen Beratung. 
Für Phosphor: Untersuchung repräsentativer Bodenproben im Rahmen einer Fruchtfolge, mindestens aber alle 6 Jahre.

 3.  Düngemittel mit einem wesentlichen Gehalt an Stickstoff (> 1,5 % N in der TS) oder Phosphor (> 0,5 % P2O5 in der TS) dürfen nicht auf 
gefrorenen, überschwemmten, wassergesättigten oder durchgängig mit 5 cm Schnee bedeckten Boden ausgebracht werden.

 4.  Ein direkter Nährstoffeintrag in oberirdische Gewässer ist zu vermeiden. Folgende Abstandsauflagen sind zu beachten: 
– Einhalten eines Mindestabstandes von 3 m zwischen Böschungsoberkante und Ausbringungsfläche. 
–  Geräte bei denen die Arbeitsbreite der Streubreite entspricht oder bei Ausbringung mit Grenzstreueinrichtung, beträgt der Abstand 

1 m.
  –  Auf Ackerflächen mit starker Hangneigung (> 10 %) beträgt der Mindestabstand 3-10 m wenn eine direkte Einbringung in den 

Boden erfolgt bzw. 10-20 m bei einer sofortigen Einbringung.

 5.  Vor der Ausbringung von organisch und organisch-mineralischen Düngemitteln muss der Gehalt an Stickstoff, Phosphor und 
Ammonium stickstoff bekannt sein. Diese Düngemittel sind auf unbestellten Flächen unverzüglich einzuarbeiten.

 6.  Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff (ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot) dürfen zu folgenden Sperr-
zeiten nicht ausgebracht werden: 
– Ackerland: 01.11. – 31.01. 
– Grünland:  15.11. – 31.01. 
Verschiebungen der Sperrzeiten können auf Antrag gewährt werden. Die Dauer des Sperrzeitraumes (Ackerland 12 Wochen, Grünland 
10 Wochen) darf aber nicht unterschritten werden!

 7.  Die aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft oder deren Gemische ausgebrachte Menge an Gesamtstickstoff darf auf Ackerland 
nicht mehr als 170 kg/ha bzw. auf Grünland nicht mehr als 230 kg/ha betragen.

 8.  Auf Ackerland dürfen nach der Ernte der letzten Hauptfrucht vor dem Winter Gülle, Jauche und sonstige organische oder organisch-
mineralische Düngemittel mit  wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff (> 1,5 % N i.d. TS) sowie Geflügelkot nur  
– zu im gleichen Jahr angebauten Folgekulturen bis zur Höhe des aktuellen Düngebedarfs 
–  als Ausgleichsdüngung zu dem auf dem Feld verbliebenen Getreidestroh, jedoch nicht mehr als 40 kg Ammoniumstickstoff bzw. 

80 kg/ha Gesamtstickstoff
  ausgebracht werden (Hinweise der einzelnen Bundesländer beachten, speziell NRW).

 9.  Die Lagerkapazität von Gülle und Jauche muss mindestens 6 Monate betragen. Einträge ins Grundwasser sowie oberirdische Gewässer 
sind zu vermeiden!

 10.  Jeder Betriebsinhaber hat bis zum 31.03. jeden Jahres einen betrieblichen Nährstoffvergleich für die Nährstoffe Stickstoff und Phosphat 
zu erstellen.  
Der Nährstoffsaldo für Stickstoff von 60 kg/ha darf dabei im Mittel von 3 Jahren nicht überschritten werden. 
Für Phosphat darf der betriebliche Überschuss von 20 kg/ha P2O5 im Mittel von 6 Jahren nicht überschritten werden.

 11.  Bis zum 31.03. jeden Jahres sind folgende Aufzeichnungen vorzuweisen und folgend 7 Jahre aufzubewahren: 
– Ermittelte Nährstoffgehalte der Böden 
– Ermittelte Nährstoffgehalte für organisch oder organisch-mineralischer Düngemittel und die dazu verwendeten Verfahren 
– Ausgangsdaten und Ergebnisse der Nährstoffvergleiche

 12.  Für das Befördern, Abgeben und Empfangen von Wirtschaftsdüngern gelten ab 01.09.2010 Aufzeichnungs-, Melde- und Mitteilungspflichten:
  – Aufzeichnungspflicht:  1. Name und Anschrift des Abgebers, Beförderers und Empfängers 

2. Datum der Abgabe, des Beförderns oder der Übernahme 
3. Menge in Tonnen Frischmasse und Angabe der Düngerart 
4. Gehalt an Gesamtstickstoff und Phosphat 

  –  Meldepflicht:   Wird ein Dünger in ein Land verbracht, so ist dies bis zum 31.03. für das jeweils vorangegangene Jahr bei der 
zuständigen Behörde unter Angabe der Daten zum Abgeber sowie Zeitraum und Menge des betreffenden 
Düngers anzuzeigen.

  – Mitteilungspflicht:  Wer Wirtschaftsdünger zum ersten Mal in Verkehr bringt, hat dies einen Monat vor der erstmaligen Tätig-
keit mitzuteilen.

  Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Befreiung von diesen Pflichten erfolgen.
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